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Ref.IV/JgA 
 

I. Vorlage 
 

 zur Beschlussfassung 
 als Bericht 

 

Gremium Stadtrat          
 

Sitzungsteil öffentlich 
 

Datum 21.10.2009 
 
 

Abstimmungsergebnis 
mit Mehrheit bisherige Beratungsfolge 

Sitzungster
min einst. 

angen. abgel. 
Ja- 

Stimmen 
Nein- 

Stimmen 

1 AJJ 02.10.2009 x     

2        

3        

 
Betreff 
Einrichtung und Förderung einer Krippe mit 29 Plätzen in der Karolinenstr. 114 

 
Zum Schreiben/Zur Vorlage der Verwaltung vom  
 

Anlagen  
4 

 
Beschlussvorschlag 
Die Bereitschaft des Bayerischen Paritätischen Wohlfahrtsverbands, Kindertagesbetreuung 
GmbH Nord zur Errichtung einer Krippe mit 29 Plätzen in der Karolinenstr. 114 wird begrüßt. 
 
Gemäß des AJJ-Beschlusses vom 02.10.2009 wird die Maßnahme entsprechend des 
vorliegenden Plans  und der Kostenberechnung genehmigt. Die Genehmigung steht unter 
dem Vorbehalt, dass der Paritätische als Träger den Plan und die Kosten mit der Regierung 
von Mittelfranken abzustimmen hat und die dingliche Sicherung entsprechend den 
staatlichen Förderrichtlinien erfolgt. 
 
Die kalkulierten und von der Verwaltung bereits gemeldeten Haushaltsmittel zu den 
Etatberatungen für 2010, sind im Haushaltsentwurf (ggf. Nachtrag) aufzunehmen. 

 
Sachverhalt 
Der „Paritätische“ hat, um den Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren in 
Fürth zu unterstützen, ein in der Karolinenstr. 114 geeignetes und zentral gelegenes Objekt 
gefunden. Die für die Förderung notwendigen Planunterlagen mit (vorläufiger) 
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Kostenaufstellung liegen vor. Der Kämmerei sind seitens des Jugendamts die förderfähigen 
Kosten für den Haushalt 2010 bereits gemeldet. 
 
In Abstimmung mit der Kämmerei können folgende (ebenfalls vorläufige)Kosten genannt 
werden, wobei letztlich abzuwarten ist, welche Kosten die Regierung von Mittelfranken als 
förderfähig ansieht: 
 
Förderfähig sind insgesamt                                                 797.680 € 
Hiervon der staatliche Anteil (70,6 %)                                 563.000 € 
 
Der städtische Anteil beträgt 50% der nicht 
Gedeckten zuwendungsfähigen Kosten 
(das sind 50% aus 234.680 €)                   =                        117.500 € 
 
Zu finanzieren sind: 

Ø  Staatlicher Anteil in Höhe von      563.000 € 
Ø  Ausstattungspauschale für 29 
    Plätze                                              36.250 € 
Ø  Städtischer Anteil                          117.500 € 
 
Gesamtausgaben:                             716.750 € 
Einnahme staatlicher Anteil:              599.250 € 

 
 
Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein  ja Gesamtkosten 716.750  

(einschließl.Pauschale)  € 

 nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

 x nein  ja bei Hst.  Budget-Nr.  im  Vwhh  Vmhh 

wenn nein, Deckungsvorschlag: Staatlicher Kostenersatz in Höhe von 599.250 €. 

Zustimmung der Käm Beteiligte Dienststellen: 

liegt vor: x RA  RpA  weitere:    

Beteiligung der Pflegerin/des Pflegers erforderlich: 

Falls ja: Pflegerin/Pfleger wurde beteiligt   

 ja 

 ja 

nein 

nein 

 
 
II.   POA/SD  zur Versendung mit der Tagesordnung 

 
III.    Ref.IV/JgA 

 
   Fürth, 07.10.2009 
    
 
 
   __________________________ 
 

Unterschrift des Referenten Sachbearbeiter: 
Herr Lassner 

Tel.:  
1510 

 
 


